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RS OGH 1953/4/14 4Ob45/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1953

Norm

ABGB §1151 IA

Rechtssatz

Entscheidend für die Art der Tätigkeit eines Dienstnehmers ist diejenige Dienstleistung, die er in der für das

Unternehmen und den Bestand seines Dienstverhältnisses maßgebenden Zeit, bei einem Hotelbetrieb also während

der Saison, leistet (Lohndiener: landwirtschaftlicher Arbeiter).
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